
Grundrechte der Europäischen Union vom 7. Dezember 
2000 andererseits nationalen Rechtsvorschriften, hier 
Art. 26 § 4 des belgischen Gesetzes vom 6. Januar 1989 
über den Schiedshof (jetzt Verfassungsgerichtshof) in der 
durch das Gesetz vom 12. Juli 2009 geänderten Fassung, 
für sich allein genommen oder in Verbindung mit denen des 
Art. 9 § 2 dieses Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 ent
gegen, die die nationalen Gerichte zwingen, jede Vorabent
scheidungsfrage nach der Auslegung der Bestimmungen des 
Rechts der Europäischen Union, die in der nationalen 
Rechtsordnung unmittelbar und vorrangig anwendbar sind, 
einem nach der nationalen Rechtsordnung höherrangigen 
Gericht (hier dem Verfassungsgerichtshof) vorzulegen, 
wenn diese Bestimmungen auch in die nationale Verfassung 
übernommen und nach Auffassung der besagten Gerichte 
im Rahmen der bei ihnen anhängigen Streitigkeiten verletzt 
worden sind, so dass es diesen Gerichten verwehrt ist, das 
Recht der Europäischen Union unmittelbar anzuwenden, 
zumindest dann, wenn das höherrangige Gericht die gleiche 
Frage bereit entschieden hat? 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale di Palermo 
(Italien), eingereicht am 5. Januar 2011 — Strafverfahren 

gegen Fabio Caronna 

(Rechtssache C-7/11) 

(2011/C 80/26) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunale di Palermo 

Beteiligte des Ausgangsverfahrens 

Fabio Caronna 

Vorlagefragen 

Insbesondere ist zu klären, 

1. ob Art. 77 Abs. 2 der Richtlinie 2001/83/EG ( 1 ) besagt, dass 
auch Apotheker einer Genehmigung für den Großhandel 
mit Arzneimitteln bedürfen, oder ob der Gemeinschafts
gesetzgeber Apotheker von dem Genehmigungserfordernis 
ausnehmen wollte, wie es der Wortlaut des 36. Erwägungs
grundes der Richtlinie nahezulegen scheint; 

2. wie die Regelung über die Genehmigung zum Inverkehr
bringen von Arzneimitteln in den Art. 76 bis 84 der Richt
linie 2001/83/EG auszulegen ist, und zwar unter besonderer 
Berücksichtigung der Voraussetzungen, die ein Apotheker 
(verstanden als natürliche Person und nicht als Gesellschaft), 
der als solcher bereits zum Einzelhandelsverkauf von Arz
neimitteln befugt ist, erfüllen muss, um Arzneimittel auch 
vertreiben zu dürfen. 

( 1 ) ABl. L 311, S. 67. 

Vorabentscheidungsersuchen des Dublin Metropolitan 
District Court (Irland), eingereicht am 10. Januar 2011 — 

Denise McDonagh/Ryanair Ltd 

(Rechtssache C-12/11) 

(2011/C 80/27) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

Dublin Metropolitan District Court 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Denise McDonagh 

Beklagte: Ryanair Ltd 

Vorlagefragen 

1. Gehen Umstände wie die Schließungen des europäischen 
Luftraums als Folge des Ausbruchs des Vulkans Eyjafjallajö
kull in Island, die eine weitreichende, längere Unterbrechung 
des Flugverkehrs verursacht haben, über „außergewöhnliche 
Umstände“ im Sinne der Verordnung Nr. 261/2004 ( 1 ) 
hinaus? 

2. Wenn die Frage 1 zu bejahen ist: Ist die Haftung für die 
Erfüllung der Verpflichtung, Betreuungsleistungen zu erbrin
gen, unter solchen Umständen nach den Art. 5 und 9 
ausgeschlossen? 

3. Wenn Frage 2 zu verneinen ist: Sind die Art. 5 und 9, 
soweit sie die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der 
Nichtdiskriminierung, den im Übereinkommen von Mont
real enthaltenen Grundsatz des „gerechten Interessenaus
gleichs“ und die Art. 16 und 17 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union verletzen, ungültig? 

4. Ist die Verpflichtung nach den Art. 5 und 9 so auszulegen, 
dass sie eine implizite Begrenzung, wie z. B. eine zeitliche 
und/oder eine finanzielle Grenze, für die Erbringung von 
Betreuungsleistungen in Fällen enthält, in denen die Annul
lierung aufgrund „außergewöhnlicher Umstände“ erfolgt? 

5. Wenn Frage 4 zu verneinen ist: Sind die Art. 5 und 9, 
soweit sie die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der 
Nichtdiskriminierung, den im Übereinkommen von Mont
real enthaltenen Grundsatz des „gerechten Interessenaus
gleichs“ und die Art. 16 und 17 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union verletzen, ungültig? 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung 
für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall 
der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung 
von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 
(ABl. L 46, S. 1).
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